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RS OGH 1990/7/2 Bkd24/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.07.1990

Norm

DSt 1872 §2 D

Rechtssatz

Die Stellung eines Fortsetzungsantrages trotz vorbehaltsloser Vereinbarung "ewigen" Ruhens des Verfahrens stellt

sowohl eine Verletzung der Berufspflichten als auch eine Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes dar.
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